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Gemeinde Ulten 
Comune di Ultimo 
Autonome Provinz Bozen Südtirol 
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige 
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Roswitha Staffler 
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SCHULAUSSPEISUNG Schuljahr 2024/2025 
Anmeldungen nur über myCIVIS 

Anmeldung nur vom 1. Mai bis 15. Juni 2024 möglich 
 
Auch im Schuljahr 2024/2025 muss die Anmeldung zur Schulausspeisung ausschließlich 
über „Das neue Südtiroler Bürgernetz“ (myCIVIS) erfolgen! 
 
Termine für das Schuljahr 2024/2025: 
Die Anmeldung erfolgt im Zeitraum zwischen dem 1. Mai und 15. Juni 2024. 
 
Anmeldungen und Änderungen während des Schuljahres sind nicht mehr möglich! 
 
Das Verwaltungssystem für die Schulausspeisung sieht vor, dass die Gebühr für 
jede Mahlzeit im Voraus bezahlt werden muss. 
 
Bei Abwesenheit des Schülers oder der Schülerin ist es Aufgabe der Eltern, das 
Mittagessen bis spätestens 9:00 Uhr zu stornieren, ansonsten werden die Kosten für die 
Mahlzeit vom Guthaben abgezogen. Die Stornierung der Mahlzeit erfolgt über die APP 
MeetsFood, die Sie auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen können. 
 
Den Ratgeber zur Nutzung der App finden Sie im Anhang. Die Zugangsdaten zur Nutzung 
der App für SchülerInnen, die sich im Schuljahr 2024/2025 zum ersten Mal 
einschreiben werden Ihnen nach erfolgter Anmeldung und Zulassung des/der Schülers/in 
übermittelt (jedenfalls vor Schulbeginn). 
 
SchülerInnen, für die die Anmeldung im vergangenen Schuljahr vorgenommen 
wurde, müssen den bereits erhaltenen namensgebundenen Kodex (PAN Kodex) 
verwenden, welcher für die gesamte Schullaufbahn mit dem Namen des/der Schüler/in 
verbunden ist. 
 
Die Vorgangsweise zur Onlineeinschreibung finden Sie ebenfalls im Anhang. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Schwarz 

Bürgermeister 
 

digital signiertes Dokument 
 

Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993 
Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71 Gv.D. Nr. 82/2005 

 

Anlagen 
Ratgeber zur Nutzung der app 
Vorgangsweise zur Onlineeinschreibung 
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